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ADENAUERPLATZ

BISMARCKSTRASSE

KURFÜRSTENDAMM

UHLANDSTRASSE

ERNST-REUTER-PLATZ

KONSTANZER STRASSE

WILMERSDORFER STRASSE

HALENSEE

HOHENZOLLERNDAMM

WESTKREUZ

ZOOLOGISCHER GARTEN
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1   KaDeWe 

2   Ku'damm Beach - Restaurant | Bar | Café 

3   Ristorante Italiano Il Castello 

4   ZEIT FÜR BROT 

5   Astor Film Lounge – Berlin 

6   Schaubühne 

alensee ist das Tor zur 
City West und zentral in 
das innerstädtische Le-
ben eingebunden. Der 

Kronprinzendamm selbst liegt in 
unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-
Station Halensee, unweit des 
gleichnamigen Sees. 
Nicht weit entfernt ist auch der 
weltberühmte Ku’damm. Und die-
ser hat sich seinen Platz in der ers-
ten Liga der Luxusboulevards red-
lich verdient. Namhafte Designer 
wie Chanel oder Prada sind hier 
mit eigenen Nobel-Stores vertre-
ten. Eine weitere Topadresse ist das 
legendäre KaDeWe in der Tauent-
zienstraße. Ein Einkaufsparadies 
par excellence, das jedes Shop-
pingherz höherschlagen lässt.  

Natürlich kommen auch alle Archi-
tektur- und Kulturbegeisterten rund 
um den Ku'damm auf ihre Kosten. 
Zahlreiche Museen, Galerien, The-
ater und Kinos sind hier angesie-
delt. Nicht zu vergessen sind auch 
die vielen schönen Cafés und Res-
taurants, die jeden noch so ausge-
fallenen Geschmack bedienen. 

Erholung findet man rund um den 
nahegelegenen Halensee oder im 
Grunewald, dem größten Wald-
gebiet des Berliner Westens. Der 
rund 3.000 Hektar große Forst 
ist dank zahlreicher Seen sowie 
Wander-, Rad- und Reitwegen ein 
beliebtes Ausflugsziel für Zwei- 
und Vierbeiner. 
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ENDLOSE NATURIDYLLE  UND URBANER LUXUS 

Das Beste aus zwei Welten
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G R U N D R I S S

*ZIEGERT GmbH ist berechtigt, sowohl vom Verkäufer als auch vom Käufer eine Provision zu erhalten. Die jeweilige 
Provisionshöhe ist identisch. Vom notariellen Kaufpreis werden 3,57 % Courtage inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer berechnet. 
Die vom Käufer zu zahlende Provision ist nach notariellem Vertragsabschluss in einer Summe zu entrichten und ist nicht im Kaufpreis 
enthalten.

Stand: 05.03.2024

WE 02  ERDGESCHOSS

2 ZIMMER
CA  .  63,99 m 2

KAUFPRE  IS :  

4 9 9 . 0 0 0  €*

• INKLUSIVE: VOLL AUSGESTATTETE, MASSANGEFERTIGTE EINBAUKÜCHE,

DIVERSE ELEKTROGERÄTE, MÖBEL, L AMPEN, DEKORATION

• MARKENFABRIK ATEN AUSGESTATTETES DUSCHBAD

• VOLLHOLZPARKETTBODEN

• PRAKTISCHES KELLERABTEIL

• DENKMALGESCHÜTZTER GRÜNDERZEITBAU MIT VIELEN SCHÖNEN ALT-

BAUDETAILS

• TOP-L AGE ZWISCHEN HALENSEE UND KU’DAMM

• BREITES FREIZEIT- UND KULTURANGEBOT

Highlights

Kronprinzendamm

Schlafzimmer

Küche

Wohnzimmer

Bad Ankleide
HWR
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ZIEGERT GmbH
Zimmerstraße 16, 10969 Berlin
Telefon: +49 30 220130 - 502
berlin@ziegert-company.com
ziegert-company.com

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Kyrill Radev, Franko Došen
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HR-Nr. HRB 121713 B
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE266712081

Mitglied im ivd/Immobilienverband Deutschland
Region Berlin-Brandenburg e. V.

Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen werden zusammen mit der 
Exposébeschreibung Bestandteil der beidseitigen Vereinbarungen zwi-
schen Auftraggeber und Makler.

§ 1 Vertraulichkeit
(1)  Das vorliegende Exposé und die darin enthaltenen Informationen sind

nur für den Empfänger bestimmt (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie
sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten – auch Vollmachtge-
bern oder Dritte, die den Auftraggeber beauftragt haben – ohne vorhe-
rige Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden.

(2)  Im Fall der unberechtigten Weitergabe dieses Exposés oder der Infor-
mationen aus dem Exposé an Dritte ist der Auftraggeber für den Fall des 
Vertragsschlusses durch den Dritten verpflichtet, der ZIEGERT GmbH
(nachfolgend „Makler“ genannt) die vertraglich vereinbarte Provision
zu entrichten.

§ 2 Haftung
(1)  Die in dem Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich

auf den Angaben des Verkäufers. Der Makler haftet nicht für die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. Der 
Makler hat diese Informationen weder in tatsächlicher noch in rechtli-
cher Hinsicht überprüft, soweit die Informationen nicht offensichtlich un-
richtig, nicht plausibel oder sonst bedenklich sind; es wird empfohlen,
insofern gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzu-
holen.

(2)  Die Haftung des Maklers wird auf grob fahrlässiges und vorsätzliches
Verhalten begrenzt, sofern die Pflichtverletzung nicht zu einer Verlet-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit führt. Bei leicht fahrlässiger
Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertrags-
zwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung des Maklers der Höhe nach 
begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts
vorhersehbar und typisch ist.

§ 3 Provisionspflicht
(1)  Der Provisionsanspruch entsteht, wenn aufgrund des Nachweises oder

der Vermittlung des Maklers der Hauptvertrag wirksam zustande kommt.
(2)  Der Provisionsanspruch ist in Höhe der im Exposé genannten Sätze ist

mit Abschluss des Hauptvertrages fällig und innerhalb von 14 Tagen
nach Rechnungslegung durch den Makler zu zahlen. Im Fall des Verzu-
ges sind im Verkehr mit Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten, im Verkehr mit Unternehmern Verzugszinsen in Höhe von
9 Prozentpunkten, jeweils über dem jeweiligen Basiszinssatz der Euro-
päischen Zentralbank, zu entrichten.

(3)  Unerhebliche Abweichungen sachlicher, wirtschaftlicher, finanzieller
oder rechtlicher Art schaden nicht und begründen weiterhin den verein-
barten Provisionsanspruch.

(4)  Weicht der tatsächlich geschlossene Hauptvertrag inhaltlich von dem
Gegenstand des Exposés ab, wird aber mit ihm wirtschaftlich der glei-
che Erfolg erzielt, bleibt der Anspruch auf die ursprüngliche Provision
bestehen.

(5)  Der Provisionsanspruch ist auch dann entstanden und fällig, wenn der
Verkauf mit einer anderen Partei zustande kommt, mit der der Auftrag-
geber in einem besonders engen persönlichen oder ausgeprägten wirt-
schaftlichen bzw. gesellschaftsrechtlichen Verhältnis steht, und dem
Auftraggeber der Vertragsschluss durch die andere Partei im wirtschaft-
lichen Erfolg ähnlich zugutekommt wie ein eigener.

§ 4 Provisionspflicht für nachfolgende Verträge
Schließt der Auftraggeber innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss des
Hauptvertrages einen nachfolgenden Vertrag ab, so ist er zur Zahlung ei-
ner Differenzprovision verpflichtet, wenn der Inhalt des nachfolgenden Ver-

trages ebenfalls Teil des ursprünglichen Auftrages war und vom Makler 
ebenfalls angeboten wurde. Ein nachfolgender Vertrag liegt vor, wenn un-
ter Erweiterung oder Änderung des ursprünglichen Vertragsinhaltes ein ge-
änderter oder neuer Hauptvertrag zustande kommt („nachfolgender Ver-
trag“). Die Differenzprovision errechnet sich aus der Differenz zwischen der 
vereinbarten Provision für den Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss 
des ursprünglichen Vertrages und der vereinbarten Provision für den Nach-
weis der Gelegenheit zum Abschluss des nachfolgenden Vertrages.

§ 5 Vorkenntnis
Der Auftraggeber hat für den Fall der Kenntnis des im Exposé bezeichne-
ten Objektes (nachfolgend „Objekt“) bzw. des Eigentümers des Objektes
diesen Umstand dem Makler unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Geschieht 
dies nicht, so hat der Empfänger dem Makler im Wege des Aufwendungs-
ersatzes die in Erfüllung des Auftrages nutzlos gewordenen Aufwendungen 
zu ersetzen, die dem Makler dadurch entstanden sind, dass der Empfänger 
ihn nicht über die bestehende Vorkenntnis informiert hat. 

§ 6 Vertragsschluss und Vertragsverhandlung
(1)  Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Makler bei Verhandlungen mit

dem vom Makler  nachgewiesenen Vertragspartner als ursächlich wir-
kenden Makler zu nennen.

(2)  Der Auftraggeber hat unverzüglich zur Kenntnis zu geben, wann und
zu welchen Bedingungen er einen Vertrag über das Objekt oder über
ein anderes Objekt des vom Makler nachgewiesenen Vertragspartners
abschließt.

(3) Der Makler hat Anspruch auf Anwesenheit bei Vertragsschluss.
(4)  Der Makler hat ebenfalls einen Anspruch auf Erteilung einer Abschrift

des Hauptvertrages und der getroffenen Nebenvereinbarungen.

§ 7 Unverbindlichkeit der Angebote
Unsere Angebote sind freibleibend. Zwischenverkauf bzw. Vermietung und 
Verpachtung bleiben dem Verkäufer ausdrücklich vorbehalten, es sei denn, 
dass hierfür eine gesonderte Vereinbarung getroffen wird.

§ 8 Doppeltätigkeit
Der Makler ist berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner provisi-
onspflichtig tätig zu werden. Hierbei kann der Makler für beide Parteien als 
Nachweismakler oder für die eine Partei als Vermittlungs- und für die ande-
re Partei als Nachweismakler tätig werden.

§ 9 Keine weiteren Vereinbarungen
Der Auftraggeber bestätigt, dass sonstige stillschweigende oder mündliche 
Nebenabreden über das Exposé, den Maklervertrag und diese Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen hinaus nicht getroffen wurden.

§ 10 Gerichtsstand
Im Verkehr mit Kaufleuten ist Berlin als Gerichtsstand vereinbart. Im Verkehr 
mit Verbrauchern ist kein Gerichtsstand vereinbart.

§ 11 Unwirksame Klauseln
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ungültig sein, so 
soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt wer-
den. Soweit Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil oder unwirksam sind,
richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.

AGB DER ZIEGERT GMBH FÜR DIE  VERMIT TLUNG BZ W. 
DEN NAC HWEIS VON IMMOBIL IEN.

AGB

Exklusivvertrieb

BILDNACHWEIS
©AdobeStock

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Die im Exposé enthaltenen Informationen beruhen ausschließlich auf Angaben des Verkäufers. Wir übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der im Exposé enthaltenen Informationen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir diese Informationen weder in tatsächlicher noch in 
rechtlicher Hinsicht überprüft haben und empfehlen insofern, gegebenenfalls Fachleute hinzuzuziehen bzw. Rechtsrat einzuholen. Das gilt auch für die Visu-
alisierungen. Alle Flächen sind Circa-Angaben. Änderungen in der Baubeschreibung / Bauausführung, die nicht wertmindernd sind, bleiben dem Verkäu-
fer vorbehalten. Bei Änderungen wird eine gleichwertige Ausführung bzw. Ersatz in gleichwertiger Qualität angestrebt. Irrtümer bleiben vorbehalten. Es gel-
ten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand der Broschüre: Mai 2023




